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BPatG, Beschl. v. 27.11.2014 - 30 W (pat) 
550/13 - MULTI-SANOSTOL ≠ Multisana 

Der Verkehr sieht in dem Bestandteil „Multi“ einen 
beschreibenden Hinweis auf Nahrungsergänzungs-
mittel, so dass diesem Bestandteil jegliche Unter-
scheidungskraft fehlt. Deshalb wird der Verkehr bei 
der Beurteilung der Verwechslungsgefahr auch die 
weiteren Bestandteile beachten, die im Gesamtein-
druck nicht zurücktreten.

Sachverhalt

Die Dr. Kade Pharmazeutische Fabrik GmbH legt 
aus ihrer langjährig benutzten Marke MULTI-SAN-
OSTOL gegen die Eintragung der Marke Multisana 
Widerspruch vor dem DPMA ein. Die ältere Marke 
MULTI-SANOSTOL ist für „Vitaminpräparate und 
Nahrungsergänzungsmittel“ eingetragen, wobei das 
jüngere Zeichen in Klasse 5 für „Nahrungsergänzung 
für medizinische Zwecke“ Schutz begehrt. Die Mar-
kenstelle hat eine Verwechslungsgefahr der Zeichen 
verneint und den Widerspruch zurückgewiesen. 
Trotz der Übereinstimmungen in den Markenanfän-
gen würde sich das jüngere Zeichen wegen des mar-
kanten Abstandes in „sana“ und „SANOSTOL“ über-
aus deutlich von der Widerspruchsmarke abheben. 
Hiergegen legte Dr. Kade Pharmazeutische Fabrik 
Beschwerde zum BPatG ein.

Entscheidung

Das BPatG verneinte ebenfalls eine Verwechslungs-
gefahr. Das Gericht unterstellte dem älteren Zeichen 
MULTI-SANOSTOL eine normale (durchschnittli-
che) Kennzeichnungskraft. Die Zuerkennung eines 
erweiterten Schutzumfangs durch eine intensive Be-
nutzung entstandene gesteigerte Verkehrsbekannt-
heit scheiterte am Nachweis hierfür. Das Gericht 
legte das Verkehrsverständnis eines aufmerksamen 
Publikums, das sich aus Fachkreisen und Endver-
brauchern zusammensetze, zu Grunde, denn allem, 
was mit der Gesundheit zusammenhänge, pflege der 
Verkehr eine gesteigerte Aufmerksamkeit beizumes-
sen. Ferner wurde Warenidentität angenommen. 
Das Gericht entschied, dass sich die Markenwörter 
Multisana und MULTI-SANOSTOL in klanglicher 
Hinsicht ausreichend deutlich unterschieden. Rein 
formal betrachtet stimmten die Vergleichsmarken 
zwar in der Lautfolge „Multisan-“/„MULTI-SAN“ 
überein. Dabei sei aber zu berücksichtigen, dass der 
gemeinsame Anfangsbestandteil „Multi-/MULTI“, 
der in Wortbildungen als Bestimmungswort „Viel-
fach-, Viel-“ bedeute, auf dem vorliegenden Waren-
gebiet überaus häufig und in beschreibendem Sinn 
als Vorsilbe benutzt werde, z.B. in dem Wort „Mul-
tivitaminpräparate“. Wegen seiner häufigen Ver-
wendung als beschreibender Hinweis auf Art und 
Beschaffenheit der maßgeblichen Waren fehle dem 
Wort „Multi“ jegliche Unterscheidungskraft. Es sei 

deshalb nicht damit zu rechnen, dass die weiteren 
Bestandteile nicht beachtet werden oder im Gesamt-
eindruck zurücktreten. Die weiteren Bestandteile 
„-SANA“ und „-SANOSTOL“ seien derart unter-
schiedlich, dass mit Verwechslungen nicht zu rech-
nen sei. Zwar wies die Widersprechende zutreffend 
darauf hin, dass der Verkehr Wortanfänge im Allge-
meinen stärker beachte als die übrigen Markenteile. 
Das Gericht verwies darauf, dass dieser Grundsatz 
jedoch nicht uneingeschränkt gelte, insbesondere 
dann nicht, wenn der Wortanfang kennzeichnungs-
schwach, z. B. beschreibend oder verbraucht sei, was 
hier der Fall sei. Auch in schriftbildlicher Hinsicht 
bestünde keine Verwechslungsgefahr. Ebenfalls hier 
sei relevant, dass es sich bei dem gemeinsamen Wor-
tanfang „Multi-/MULTI-“ im Bereich von Vitamin-
präparaten/Nahrungsergänzungsmitteln um ein be-
schreibendes und verbrauchtes Wort handele. Dies 
führe dazu, dass der Verkehr die bildlichen Unter-
schiede in den weiteren Wortbestandteilen „-sana/“-
„Sanostol“ bzw. „-SANA/SANOSTOL“ nicht überse-
hen werde.

Anmerkung

Der Grundsatz, dass der Verkehr Wortanfänge im 
Allgemeinen stärker beachte als die übrigen Marken-
teile und deshalb eine Übereinstimmung in Marken-
anfängen eher zu einer Verwechslungsgefahr führe, 
bedarf in jedem Fall einer gesonderten Überprüfung. 
Denn wenn der gemeinsame Bestandteil beschrei-
bende Anklänge aufweist, prüft das BPatG verstärkt 
auch die Übereinstimmung an den Wortenden. Dies 
wird auf europäischer Ebene derzeit in der Regel 
anders gehandhabt, siehe hierzu z.B. das Urteil des 
EuG vom 10.12.2014 in der Rechtssache T-605/11, 
in dem die Verwechslungsgefahr von Biocert und 
Biocef bejaht wurde.

German Federal Patent Court, decision of 27 November 2014, 
30 W (pat) 550/13 

The decision concerns the application of the German 
mark Multisana covering nutritional supplements for 
medicinal purposes. The opposition was based on the 
earlier right MULTI-SANOSTOL, which covered vitamin 
preparations and nutritional supplements.  The German 
Federal Patent Court confirmed the trade mark office in 
its finding that there is no likelihood of confusion be-
tween the signs under comparison. Whilst the signs 
formally coincide in the parts “Multisan” and “MULTI-
SAN”, it must be taken into account that the element 
“Multi” is widely used in relation to the relevant goods 
(e.g. in multivitamin juice). “Multi” simply means “many” 
and thus lacks any distinctiveness.  Therefore, whilst it 
is correct that the public normally focuses its attention 
in particular on the beginning of signs, this rule does not 
apply if the beginning is a weak element. The public will 
thus also pay attention to the remaining parts “-sana” 
and “-SANOSTOL” respectively, which are, however, 
different enough to keep the signs safely apart.


